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Zustimmung des Mieters zum Mieterhöhungsverlangen des 

Vermieters muss nicht  schri f t l ich,  sondern  

kann auch konkludent erfolgen 

- News vom 19.11.2009 - 

 

 

Das Amtsgericht Berlin-Schöneberg hatte sich mit der Frage zu beschäftigen, ob 

dem Vermieter ein Anspruch auf schriftliche Zustimmung zu einem gestellten 

Mieterhöhungsverlangen zusteht.  

 

(Amtsgericht Schöneberg, Urteil vom 02.09.2009, AZ: 6 C 280/09)  

 

 

Sachverhalt (verkürzt): 

 

Zwischen den Parteien besteht ein Wohnraummietverhältnis. Die Klägerin ver-

langte von den Beklagten die schriftliche Zustimmung zu einer Erhöhung der 

Nettokaltmiete. Die Beklagten unterschrieben die Zustimmungserklärung nicht, 

zahlten aber ab dem geforderten Zeitpunkt die erhöhte Miete.  

 

Die Klägerin erhob Klage und verwies darauf, dass sie die Zustimmung der Be-

klagten in Schriftform verlangt habe und dass dies nach dem geschlossenen 

Mietvertrag erforderlich sei. Den durch die Beklagten vorgenommenen Überwei-

sungen sei eine Zustimmung nicht zu entnehmen.  

 

 

Entscheidung:  

 

Das Gericht hat die Klage abgewiesen. Es führte aus, dass die Beklagten Mieter 

der begehrten Mieterhöhung konkludent zugestimmt haben. Diese konkludente, 

d. h. durch schlüssiges Handeln erteilte Zustimmung sei darin zu erblicken, dass 

die Mieter die von der Klägerin verlangte erhöhte Miete zu dem von der Klägerin 

verlangten Zeitpunkt gezahlt haben.  
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Es wies weiterhin darauf hin, dass sich dem Gesetz nicht entnehmen lasse, dass für die Zustimmung eine beson-

dere Form erforderlich sei. Das Gesetz verlange Schriftform noch nicht einmal für das Mieterhöhungsverlangen 

des Vermieters, sondern lasse hierfür die Textform ausreichen. Vor diesem Hintergrund könne die Reaktion auf 

das Verlangen des Vermieters ebenso grundsätzlich formfrei erfolgen.  

 

Dem stehe auch nicht die im Mietvertrag enthaltene Schriftformklausel entgegen. Denn diese Klausel verstoße 

gegen § 307 BGB, weil sie die Mieter unangemessen benachteilige. Denn eine solche Klausel erwecke bei Mietern 

entgegen der gesetzlichen Grundentscheidung den Eindruck, dass eine lediglich mündliche Abrede unwirksam 

sei.  

 

 

Stellungnahme:  

 

Der Entscheidung ist – jedenfalls für den hier vorliegenden Fall – zuzustimmen. Insofern ein Mieter entsprechend 

der durch den Vermieter ergangenen Aufforderung pünktlich die vom Vermieter geforderte Miete zahlt, kann dies 

nur als Zustimmung zum Mieterhöhungsverlangen gewertet werden. Anders liegt der Fall jedoch dann, wenn der 

Mieter lediglich eine Teilzustimmung erklären will und deshalb lediglich einen teilweise erhöhten Mietzins zahlt. 

Für diesen Fall verfängt die Argumentation des Gerichts nicht. Denn in diesem Fall wird der Antrag auf Erhöhung 

der zu zahlenden Miete des Vermieters unter einer Abänderung angenommen. Nach der gesetzlichen Konstellati-

on handelt es sich bei einer solchen abändernden Annahme um ein neues Angebot, welches wiederum durch den 

Vermieter anzunehmen ist. Zumindest in einem derartigen Fall müsste davon ausgegangen werden, dass eine 

Zustimmung nicht erteilt worden ist.  
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